
49. Jahrgang        Verantwortlich für den Inhalt 

Nr. 05/2023        Erster Bürgermeister Adolf Barth 

Breitenberg, 17. Mai 2023 

 

Sprechzeiten Gemeindeverwaltung Verwaltung Öffnungszeiten Recyclinghof 

Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr Tel.: 08584/9618- 0  Sommer Winter 

Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr  Di 14.00 – 17.00 Uhr  

E- Mail: info@breitenberg.de Bauhof Fr 14.00 – 17.00 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr 

Internet: www.breitenberg.de  Tel.: 08584/1030 Sa 09.00 – 12.00 Uhr 09.00 – 12.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

der Krieger- und Soldatenverein Breitenberg feiert vom 3. bis 4. Juni 2023 sein 150-jähriges Gründungs-

fest. Gerne habe ich die Schirmherrschaft für diese geschichtsträchtige Veranstaltung übernommen und 

möchte damit meinen Dank und Anerkennung an all jene zum Ausdruck bringen, die diese Gemeinschaft 

vor langer Zeit aus der Taufe gehoben haben. Die Verantwortlichen des KSV Breitenberg haben keine 

Mühen gescheut um diesen 150. Geburtstag des Vereins würdig zu begehen und zu feiern. 

Wenn wir ein Jubiläum feiern, ist das immer auch Gelegenheit zurückzublicken auf die Vergangenheit. 

Und besonders der Krieger- und Soldatenverein mahnt uns stets zur Erinnerung an wechselvolle und 

schwere Stunden deutscher Geschichte. 

Zum 150-jährigen Gründungsfest wurde das Kriegerdenkmal mit großer finanzieller Unterstützung des 

KSV saniert. Das Mahnmal erstrahlt wieder im neuen Glanz in der Ortsmitte von Breitenberg, hierfür bes-

ten Dank.  

Persönlich, aber auch im Namen der Gemeinde Breitenberg gratuliere ich sehr herzlich zu diesem Jubi-

läum. Ich wünsche unserem Krieger- und Soldatenverein auch in den kommenden Jahren Zusammenhalt 

und Fortbestand des Vereins. 

 

Ihr 

 

 

 

Adolf Barth 

Erster Bürgermeister 
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Die Ablesebriefe zur Erfassung der Zählerstände für Wasser- und Kanalgebühren werden Ende Mai 2023 

versendet. 

Bitte melden Sie uns die abgelesenen Zählerstande bis spätestens: 

 

Sonntag, 18. Juni 2023 

 

Den Wasserzählerstand können Sie auch online über das Bürgerservice-Portal melden.  

Hierzu haben Sie verschiedene Möglichkeiten: 
 

¶ Über die Internetseite https://www.buergerservice-portal.de/bayern/breitenberg/ 

unter dem Stichwort „Wasserzählerablesung“ öffnet sich das entsprechende On-

line-Formular 

¶ oder über Ihr mobiles Gerät per folgendem QR-Code  

 

Das Füllen von privaten Swimmingpools gehört nicht zum Aufgabenbereich der Feuerwehren oder des 

gemeindlichen Bauhofs. Solche Becken sind ausnahmslos über die Hauswasseranschlüsse zu füllen. 

Auch Hydranten stehen dafür nicht zur Verfügung. Wir weisen auch darauf hin, dass für die Füllmenge 

eines Pools sowohl Wasser- als auch Kanalgebühren zu entrichten sind. 

 

Bitte teilen Sie das Befüllen von Pools mit einer Größe von über 5 m³ dem 

Bauhof oder der Gemeindeverwaltung kurz mit. Dies ist notwendig, da sonst bei 

einem höheren unerklärlichen Wasserverbrauch von einem Wasserrohrbruch aus-

gegangen werden muss. 

 

Aktuelles aus der Verwaltung 

Stellenausschreibung 
 
 

 
Die Gemeinde Breitenberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

 
- Mitarbeiter für die Wasserversorgung / Bauhof (m/w/d) 

 
- Mitarbeiter für die Bereiche Soziales / Tourismus / Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) 

 
Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie unter www.breitenberg.de 
 
Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte per Post bis spätestens 29.05.2023 an die 
Gemeinde Breitenberg, Rathausplatz 3, 94139 Breitenberg.  
 
Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung auch online übermitteln. Bitte fordern Sie dazu einen 
Upload-Link unter info@breitenberg.de an. 
 

Ablesung der Wasserzähler 
 

Füllen von privaten Schwimmbecken 
 

mailto:info@breitenberg.de
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Das Bürgerbüro der Gemeinde Breitenberg ist an folgenden Tagen geschlossen: 

¶ Dienstag, 23. Mai 2023 

¶ Freitag, 26. Mai 2023 
 

Die gesamte Gemeindeverwaltung ist am Freitag, 19. Mai 2023 sowie am Freitag, 09. Juni 2023 ge-

schlossen. Das Standesamt ist in dringenden Fällen telefonisch erreichbar. Die Kontaktdaten finden Sie 

auf unserer Homepage www.breitenberg.de. 

Alle Betreiber von Grundstückskläranlagen müssen eine Kopie mit dem Ergebnis der Schlammspiegel-

messung vom 1. Halbjahr 2023 bis spätestens Freitag, 09. Juni 2023 (§ 10 Abs. 6 FES Gemeinde 

Breitenberg) in der Gemeindeverwaltung vorlegen. Die Leerung des Fäkalschlamms hat in der Regel nach 

der Betriebs- und Wartungsanleitung der jeweiligen Kleinkläranlage zu erfolgen. Gibt es keine entspre-

chende Anleitung, ist vom Eigentümer oder einem von ihm beauftragten Fachkundigen mindestens einmal 

jährlich eine Schlammspiegelmessung durchzuführen. 

Für Reisen ins Ausland benötigen Kinder bereits ab der Geburt ein eigenes Reisedokument. Bitte über-

prüfen Sie daher regelmäßig, z. B. vor Urlaubsreisen, ob eine Identifizierung Ihres Kindes anhand des 

Lichtbilds noch zweifelsfrei möglich ist. Unabhängig von der Restgültigkeit des Ausweisdokuments verlie-

ren Ausweisdokumente Ihre Gültigkeit, wenn Ihr Kind anhand des darin eingetragenen Lichtbilds nicht 

oder nicht mehr zweifelsfrei identifiziert werden kann. Dies kann z.B. auch zu Zurückweisungen an Grenz-

übergängen führen. 
 

Für die Beantragung von Kinderreisedokumenten sind folgende Unterlagen erforderlich: 

V aktuelles biometrisches Lichtbild (Frontalaufnahme, Bild nicht älter als ein Jahr) 

V alter Kinderreisepass oder Geburtsurkunde  

V Zustimmungserklärung (bei zusammenlebenden Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zu-

steht) oder Sorgerechtsnachweis bei nur einem Sorgeberechtigten 
 

Zur Prüfung der Identität muss auch das minderjährige Kind persönlich bei der Passbehörde erscheinen. 
 

Folgende Reisedokumente können u. a. ausgestellt werden: 

ü Kinderreisepass 

Den Kinderreisepass können Sie bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes beantragen. 

Gültigkeitsdauer:  1 Jahr 

Bearbeitungsdauer:   Ausstellung sofort möglich 
 

ü Personalausweis 

Personalausweise können auch für Kinder (ab Geburt) ausgestellt werden. 

Gültigkeitsdauer:  6 Jahre 

Bearbeitungsdauer:  ca. drei Wochen 

Es empfiehlt sich, die Wahl des Personaldokuments für Kinder an der Nutzung bzw. am Reiseverhalten 

sowie am Lebensalter zu orientieren. Über die konkreten Einreisebestimmungen Ihres Reiselandes und 

die erforderlichen Ausweisdokumente informieren Sie sich bitte rechtzeitig vor Antritt der Reise. Auskunft 

dazu geben Ihnen unter anderem die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. 

Ihre Pass- und Ausweisbehörde 

Bürgerbüro/ Verwaltung geschlossen 
 

Reisedokumente für Kinder für die anstehende Ferienzeit 

Fäkalschlammentsorgung 2023 
 

http://www.breitenberg.de/
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Gemäß § 24 AVBayJG bestellt die Jagdbehörde nach Anhörung der Berufsorganisation der bayer. Land-

wirtschaft (Bayerischer Bauernverband) und des Jagdbeirates zur Abschätzung der Wild- und Jagdschä-

den Wildschadensschätzer in ausreichender Zahl. Kommt es in einem Wildschadensverfahren nicht zu 

einer gütlichen Einigung zwischen den Betroffenen, wird der Wildschadensschätzer durch die Gemeinde 

hinzugezogen. Der Aufgabe entsprechend müssen die Schätzer fachkundig (z.B. Land- und Forstwirte), 

zuverlässig und unbescholten sein. Sie üben ihr Amt ehrenamtlich aus, wobei die Art. 20 Abs.1 und 5, 21 

Abs. 1, sowie 83 bis 85 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend gelten (demnach be-

steht ein Anspruch auf Ersatz der Auslagen und des Verdienstausfalls). Der Bayer. Bauernverband bietet 

regelmäßig Schulungen für neue und bestehende Schätzer an. Die Termine werden rechtzeitig bekannt 

gegeben.  
 

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe sucht die Gemeinde Breitenberg ehrenamtliche Unterstüt-

zung.  
 

Derzeit ist für die Gemeinde Breitenberg kein Wildschadensschätzer bestellt. Wenn Sie Interesse an der 

Ausübung dieses Ehrenamts haben, wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Günter Wintersberger unter 

08584 - 96 18 19. 

Sehr geehrte Mitbürger der Gemeinde Breitenberg,  

wir, der Krieger und Soldatenverein Breitenberg, feiern am 03.und 04 Juni 2023 unser 150-jähriges Grün-

dungsfest. Der Verein wurde 1872 im Gasthaus Müller (später Raab) in Breitenberg von 20 Veteranen 

gegründet. Zum ersten Vorstand wurde der Arzt Johann Ertl gewählt. Ausführlicher ist die Geschichte des 

Vereins in unserer Festschrift beschrieben, diese kann im Fest-Büro erstanden werden. 

Kriege gab und gibt es noch immer, zum Leidwesen der Zivilisten und der Soldaten, die im Felde kämpfen 

mussten und leider immer noch kämpfen müssen. Sie werden verwundet, getötet oder kommen in Gefan-

genschaft, wo sie weitere Entbehrungen hinnehmen müssen. Aus diesem Grunde haben wir die Pflicht, 

unserer Gefallenen, Vermissten und verstümmelten Kameraden, sowie der geschundenen Zivilbevölke-

rung zu gedenken. 

 

Unser Festprogramm: 

Samstag, 03. Juni 2023  um 18.00 Uhr Totengedenken am Kriegerdenkmal Breitenberg 

 

Sonntag, 04.Juni 2023  um 07.30 Uhr Weckruf, Abholen der Fahnenmutter Frau Christa Harslem und 

des Patenvereins SKV Neureichenau 

Rückmarsch zum Festgelände 
 

ab 08.00 Uhr Eintreffen der mitfeiernden Vereine 
 

um 08.40 Uhr Kirchenzug (Einweiser für die Aufstellung vorhanden) 
 

um 09.00 Uhr Festgottesdienst mit Bänderweihe, Festansprachen in der Kir-

che, anschließend Festzug (Aufstellung beim Kindergarten) 

 

Nach dem Festzug gemütliches Beisammensein im Feuerwehrgerätehaus, das von der Blasmusik Brei-

tenberg musikalisch umrahmt wird. 

Bestellung eines Wildschadenschätzers für die Gemeinde Breitenberg 
 

Termine … 

150-Jahre Krieger- und Soldatenverein Breitenberg 
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Ab 07.00 Uhr gibt es bereits Kaffee und Kuchen oder Leberkässemmeln. Zum Mittagessen gibt es Schwei-

nebraten und Currywurst von der Metzgerei Silbereisen. Die Brauerei Lang aus Jandelsbrunn wünscht 

uns ein sonniges und gemütliches Fest. 
 

Alle Bürger, Vereine und Gäste sind recht herzlich eingeladen. 
 

Vorstand Leopold Piller 

Das diesjährige Sommerfest der DJK Breitenberg findet am Samstag, 24. Juni 2023 statt. 

Wir treffen uns donnerstags von 9 bis 11 Uhr im Pfarrheim Breitenberg zum gemeinsamen Spielen, Singen 

und Basteln. Für Kinder von 0 bis zum Kindergartenalter. 

Wir freuen uns auf Euch! Heike & Carmen (0151 16583152 & 0151 10415685) 

Dankenswerterweise hat sich Hans Thaler bereit erklärt, eine Sammeluntersuchung für Trinkwas-

ser aus Hausbrunnen zu organisieren. Wer Interesse hat, kann sich bis 18. Juni 2023 unter fol-

genden Kontaktdaten melden: 08584 1833 oder ih-thaler@t-online.de 

Die Praxis ist wegen Urlaub von Montag, 05. Juni 2023 bis Freitag, 09. Juni 2023 geschlossen.  

Vertretungen; Dr. Rosenberger, Breitenberg; Dr Erhard, Wegscheid; Dr. Baloun, Neureichenau. In drin-

genden Fällen wenden Sie sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117. In le-

bendsbedrohlichen Notfällen erreichen Sie einen Notarzt unter der Telefonnummer 112.  

Nächste Sprechstunde ist am Dienstag, 12. Juni 2023. 

Die Praxis ist wegen Urlaubs von Montag, 12. Juni 2023 bis zum Freitag, 16. Juni 2023 geschlossen! 

Nächste Sprechstunde ist am Montag, 19. Juni 2023  

Vertretung: Dr. Antretter, Breitenberg Tel.: 08584/96010; Dr. Barz, Neurei-

chenau, Tel.: 08583/1664; Dr. Wimmer, Wegscheid, Tel.: 08592/270 Dr. 

Baloun, Neureichenau, Tel.: 08583/1203; Dr. Baustädter, Altreichenau, 

Tel.: 08583/91420 

 
Am Wochenende wenden Sie sich bitte in dringenden Fällen an den ärztl. 
Bereitschaftsdienst, Tel.-Nr. 116 117. In lebensbedrohlichen Notfällen er-
reichen Sie einen Notarzt unter der Tel.-Nr.112. 
 
 

Eltern-Kind-Gruppe 
 

Allgemeine Informationen … 

Sammeluntersuchung Trinkwasser aus Hausbrunnen 
 

Vorankündigung Sommerfest DJK 
 

Praxisurlaub Dr. Rosenberger 
 

Praxisurlaub Dr. Antretter 
 

Abgabeschluss für das     

nächste Mitteilungsblatt: 

Dienstag, 30. Mai 2023 
 

Erscheinungsdatum: 

Mittwoch, 14. Juni 2023 

 

mailto:ih-thaler@t-online.de
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Der Brandunterstützungsverein hat nach den Neuwahlen in der vergangenen Jahreshauptversammlung 
folgende neue Vorsitzende: 1. Vorsitzender Adolf Barth, 2. Vorsitzender Johann Laus 

Kindern Geborgenheit, Fürsorge und Unterstützung zu geben ist eine schöne und gleichzeitig verantwor-
tungsvolle Aufgabe!  
Der Landkreis Passau möchte die Kindertagesbetreuung in Form der Kindertagespflege weiter ausbauen 
und sucht kinderliebende Menschen, die mit uns Familien im Landkreis Passau bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf unterstützen. Machen Sie mit! 
 
Die qualifizierte Kindertagespflege leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung des Betreuungsange-
botes für Kinder. In diesem Zusammenhang ist auch die notwendige Ersatzbetreuung bei vorübergehen-
dem Ausfall der qualifizierten Kindertagespflegeperson ein wichtiger Aspekt der Tagespflege. 
 
Die Kindertagespflege erfolgt i. d. Regel in Räumlichkeiten der Tagespflegekraft bzw. der Ersatztagespfle-
gekraft. 
Die erforderliche Qualifikation kann in einem vom Kreisjugendamt angebotenen Qualifizierungskurs er-
worben werden. Hier wird auch berücksichtigt, ob und welche Kenntnisse oder Ausbildungen zur Kinder-
tagesbetreuung bereits vorliegen.  
 
Was Sie mindestens mitbringen sollten, sind  

¶ Freude im Umgang mit Kindern, 

¶ Zeit, ein fremdes Kind angemessen zu betreuen, 

¶ Räumlichkeiten mit genug Platz zum Spielen und Schlafen, 

¶ die Bereitschaft, mit Eltern eines Tagespflegekindes und der Fachbe-

ratung Kindertagespflege des Kreisjugendamtes Passau zusammen-

zuarbeiten, 

¶ Interesse an einer Qualifizierungsmaßnahme zur Kindertagespflegeperson 

¶ Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein  

Sie sind dabei selbständig tätig und erhalten eine angemessene Geldleistung gem. den Richtlinien zur 
Förderung von Kindertagespflege im Landkreis Passau.  
Dieses Angebot richtet sich an interessierte Personen, die erstmals, weiter oder wieder in der Kinderta-
gespflege tätig sein möchten - unabhängig davon, ob Interesse an einer regelmäßigen Tätigkeit als Kin-
dertagespflegeperson besteht, oder ob ausschließlich Interesse an einer Tätigkeit als Ersatztagespflege-
person besteht.  
 
Gerne steht das Kreisjugendamt Passau, Frau Kaufmann, Tel. 0851/397-524 und Frau Kristl, Tel. 
0851/397-504 für Rückfragen zur Verfügung.  
Weitere Informationen zur qualifizierten Kindertagespflege erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.kindertagespflege-passau.de.  

Wir suchen:  
Reinigungskraft m /w /d für unsere Backstube in Teilzeit oder 520 € - Basis, 

Arbeitszeiten von 10.00 bis 16.00 Uhr 
Bewerbung an: Geniesserbäckerei Pilger, Lindenweg 1, 94139 Breitenberg oder 
info@geniesserbaeckerei.de 
Kontaktieren Sie uns unter Tel. 08584 98920 oder info@geniesserbaeckerei.de 
 

Betreuen und fördern Sie doch Kinder in Tagespflege! 

Privater Brandunterstützungsverein Breitenberg 
 

Bäckerei Pilger: Wir stellen ein 

https://www.kindertagespflege-passau.de/tagesmutter-vater-werden/#qualifizierungsmassnahme
http://www.kindertagespflege-passau.de/
mailto:info@geniesserbaeckerei.de
mailto:info@geniesserbäckerei.de

